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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Ramstein-Miesenbach möchte in-
nerhalb der Siedlung „Am kleinen Wäld-
chen“ in Miesenbach eine Nachverdichtung 
für Wohnzwecke im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Am kleinen Wäldchen“ 
(2015) ermöglichen. Zwischen der Wohnbe-
bauung der Höhenstraße Hausnummer 8 
und 10 besteht Potenzial zur Errichtung 
eines weiteren Wohngebäudes. 

Die Bebauung auf dem Nachbargrundstück 
(Höhenstraße Hs.-Nr. 8) steht überwiegend 
auf der Grenze. In einem Teilbereich rückt 
die Nachbarbebauung jedoch wenige Zenti-
meter von der Grundstücksgrenze zurück. 
Das Grundstück, das nun bebaut werden 
soll, weist jedoch nur eine geringe Breite 
auf, sodass eine Bebauung nur möglich ist, 
wenn im Bereich der bestehenden Grenzbe-
bauung ebenfalls auf die Grenze gebaut 
wird. Aufgrund des Rücksprungs des Nach-
bargebäudes muss die nun geplante Be-
bauung „nach hinten“ geschoben werden. 
Dies ist planungsrechtlich nur über die Teil-
änderung des Bebauungsplanes möglich. 
Die Anpassung der überbaubaren Grund-
stücksfläche ist erforderlich. Zudem sind die 
Maßzahlen zu prüfen, da diese bereits heu-
te eine Bebauung des Grundstückes erheb-
lich erschweren würden.

Aus diesen Gründen bedarf es der Teilände-
rung des Bebauungsplanes „Am kleinen 
Wäldchen“ (2015), inklusive der 1. Teilän-
derung (2020). Ohne Änderung der planeri-
schen Grundlagen ist das Grundstück nicht 
sinnvoll bebaubar.

Bereits im Jahre 2020 wurde der Bebau-
ungsplan „Am kleinen Wäldchen“ (2015)  
geändert und die Regelungen zur Dachein-
deckung herausgenommen.

Die 2. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Am kleinen Wäldchen“ ersetzt den Bebau-
ungsplan „Am kleinen Wäldchen“ (2015) 
und die 1. Teiländerung (2020) lediglich 
durch die im vorliegenden Bebauungsplan 
getroffenen Regelungsinhalte. Die übrigen 
Festsetzungen des Bebauungs planes „Am 
kleinen Wäldchen“ bleiben hiervon unbe-
rührt. Dies gilt weitgehend auch für die ört-
lichen Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz 
sowie für die nachrichtliche Übernahme 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB. 

Der Geltungsbereich der 2. Teiländerung 
des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche 
von ca. 500 qm.

Mit der Erstellung der 2. Teiländerung des 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 

für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
 (Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durch geführt. Mit dem Gesetz zur Erleichte-
rung von Planungsvorhaben für die 
Innenentwicklung der Städte vom 21. De-
zember 2006, das mit der Novellierung des 
Baugesetzbuches am 1. Januar 2007 in 
Kraft trat, fällt die seit Juli 2004 vorgesehe-
ne förmliche Umweltprüfung bei Bebau-
ungsplänen der Größenordnung bis zu 
20.000  m2 weg. Dies trifft für den vorlie-
genden Bebauungsplan zu, da das 
Plangebiet lediglich eine Fläche von ca. 
500 m2 in Anspruch nimmt.  

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet. 

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan
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Nr. 7 b BauGB genannten Umweltbelange 
vorliegen. Dies trifft ebenfalls zu. 

Auch bestehen keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung der Begrenzung der Auswirkungen 
von schweren Unfällen nach § 50 BImSchG 
zu beachten sind. 

Damit sind die in § 13 a BauGB definierten 
Voraussetzungen erfüllt, um den Bebau-
ungsplan im beschleunigten Verfahren ge-
mäß § 13a Abs. 2 BauGB teilzuändern. Es 
sind keine Gründe gegeben, die gegen die 
Anwendung dieses Verfahrens sprechen.

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten 
demnach die Eingriffe als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, 
ein Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe 
ist damit nicht notwendig. 

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, 
der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10 Abs. 4 BauGB und von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach §  3 
Abs.  1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen 
wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbands-
gemeinde Ramstein-Miesenbach, 1. Fort-
schreibung (2001), stellt für das Plangebiet 
eine gemischte Baufläche dar. Das Entwick-
lungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit 
nicht erfüllt, wenngleich für das Grundstück 
im rechtskräftigen Bebauungsplan bereits 
ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt 
war. Der Flächennutzungsplan ist gem. § 
13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berich-
tigung anzupassen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im Norden des 
Stadtteils Miesenbach, in Nähe zum Neu-
baugebiet „Am kleinen Wäldchen“ (Bala-
tonlellestraße) gelegen.

Der Geltungsbereich der 2. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Am kleinen Wäld-
chen“ wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch angrenzende Bebau-
ung einschließlich privater Grün-/Frei-
flächen (Garten) der Höhenstraße Haus-
nummer 10,

• im Osten durch private Freiflächen um-
liegender Wohnbebauung sowie die 
dahinter anschließende freie Land-
schaft,

• im Süden durch die Wohnbebauung mit 
Nebenanlagen von Höhenstraße Haus-
nummer 8,

• im Westen durch die Verkehrsfläche der 
Höhenstraße, sowie gegenüberliegende 
Baulücken.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes  
und Umgebungsnutzung,  
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich weitge-
hend um eine unbebaute Grün-/Freifläche 
auf der ein Schuppen bzw. eine Garage 
steht. Umliegend herrscht Wohnbebauung 
vor, ein Teil des Neubaugebietes „Am klei-
nen Wäldchen“ (Balatonlellestraße) wurde 
noch nicht bebaut und stellt sich als Brach-
fläche dar.

Die Fläche des Geltungsbereiches ist voll-
ständig in Privateigentum. Der bauwillige 
Eigentümer ist auf die Stadt Ramstein-
Miesen bach mit einem konkreten Bauvor-
haben zugekommen. Aufgrund der 

Eigentumsverhältnisse ist von einer zügigen 
Realisierung der Planung auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Südwesten nach 
Nordosten hin ab (Osthang). Das Relief ist 
insbesondere im östlichen Teil, wo eine pri-
vate Grünfläche festgesetzt ist, durchaus 
bewegt.

Mit Ausnahme der Entwässerung, ist jedoch 
nicht davon auszugehen, dass sich die To-
pografie in irgendeiner Weise auf die Fest-
setzungen dieses Bebauungsplanes (insbe-
sondere Festsetzung der Baufenster) aus-
wirken wird. Es wird jedoch empfohlen, die 
Starkregeninformationskarten des Landes, 
sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die topografisch 
mögliche Hochwasser-Gefährdung infolge 
von Starkregenereignissen in der Detailpla-
nung zu berücksichtigen. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Luftbild mit Geltungsbereich; ohne Maßstab;  ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024); Bearbeitung: Kernplan
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Verkehr

Das Plangebiet ist über die Höhenstraße er-
schlossen, sodass es keiner weiteren 
Erschließungsanlagen bedarf. Diese geht 
weiter südlich in die Brückenstraße (L 366) 
über. 

Über die L 366 ist das Plangebiet an das 
überörtliche Verkehrsnetz angebunden (ca. 
6 km zur A 62 und ca. 8 km A 6). 

Eine Anbindung an den ÖPNV ist durch die 
200 m westlich gelegene Haltestelle „Mie-
senbach (Pfalz), Denkmal” gewährleistet. 
Die Buslinie 141 verkehrt Richtung Ram-
stein / Reichenbach unter der Woche zwi-
schen 6 bis 20 Uhr. Am Wochenende gibt es 
nur ein Angebot durch eine Ruftaxi-Linie.

Ver- und Entsorgung

An der Ver- und Entsorgung werden keine 
Änderungen vorgenommen. Das Plangebiet 
ist, Bezug nehmend auf die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes „Am kleinen Wäld-
chen“ (2015), wie folgt, zu entwässern:

Die Ableitung der Niederschlags- und 
Schmutzwässer erfolgt im modifizierten 
Trennsystem.

Das Niederschlagswasser (Oberflächenwas-
ser) ist vorrangig auf den Grundstücken zu-
rückzuhalten und zu versickern.

Auf jedem Grundstück ist eine Versicke-
rungsmulde oder alternativ eine Zisterne 
herzustellen. 

Die Mulde sowie die Zisterne müssen mit 
einer Überlaufeinrichtung ausgestattet sein. 
Das Niederschlagswasser, welches nicht 
vollständig auf den Grundstücken versickert 
bzw. nicht vollständig zurückgehalten wer-
den kann, ist durch die Überlaufeinrichtung 
der öffentlichen Kanalisation bzw. der öf-
fentlichen Versickerungseinrichtung zuzulei-
ten. 

Um bei unterkellerten Gebäuden eventuel-
len Durchnässungsschäden vorzubeugen, 
welche sich durch die Niederschlagswasser-
versickerung ergeben können, sind die Kel-
lerbereiche gegen drückendes Wasser ge-
mäß dem Stand der Technik zu schützen 
(z.B. als wasserdichte Wannen)

Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz IV 
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibungen)

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz (3. Teilfortschreibung 05. Mai 2020)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum, besondere Funktion für Gewerbe und Wohnen

Vorranggebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als 
„Siedlungsfläche“ dar.

• Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem regionalen Grünzug. 
Eine Überlagerung mit dem Gebiet besteht nicht.

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp)

• keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

nicht betroffen

Naturpark nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Bio-
sphärenreservate 

nicht betroffen

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Schutzgebiete 

Der ca. 500 qm große Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine teilweise schon 
baulich genutzte Fläche im Übergangsbereich der Höhenstraße zur Balatonellestraße mit 
Anschluss  an das mäßig strukturreiche Offenland des Naturraums „Unteren Lauterhö-
hen“. 

Im Geltungsbereich sowie in dessen 500 m Umfeld befinden sich keine Schutzgebiete 
nach Naturschutz- oder Wassergesetz (GEOPORTAL RHEINLAND-PFALZ, 2024). 

Geschützte Biotope/FFH-Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-RL

Laut LANIS (2024) befinden sich im Geltungsbereich sowie in dessen näherem Umfeld bis 
ca. 200 m weder geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG und/oder § 15 LNatSchG noch 
FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL. 

Artnachweise nach Lanis und Artdatenportal (jeweils 2024)

Laut LANIS und Artdatenportal liegen in den beiden relevanten Rasterzelle 3945480 und  
3945478 mehrere Artnachweise vor. Dabei handelt es sich vorwiegend um weit verbrei-
tete Vogelarten des Waldes, des  Offenlandes und der Siedlungsgebiete wie Mönchs-, 
Garten- und Dorngrasmücke, Garten- und Waldbaumläufer, Mauersegler, Haussperling, 
Amsel, Dohle, Kohl- und Blaumeise, Eichelhäher, Elster, Mittelspecht, Mäusebussard, Rot-
milan.  Darüber  hinaus wurden meist weit verbreitete Tagfalterarten wie  Kleiner Schiller-
falter, Admiral und Windenschwärmer sowie die Reptilienarten Ringelnatter und Zaun-
eidechse und die Amphibienarten Kreuzkröte, Grasfrosch, Bergmolch, Gelbbauchunke, 
Grünfroschkomplex und Teichfrosch sowie Moorfrosch genannt.
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Kriterium Beschreibung

Biotopverbund

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine Vorranggebiete für den landesweiten 
oder regionalen Biotopverbund. Die Planung vernetzter Biotopsysteme sieht vor allem 
östlich des Geltungsbereichs als Ziel eine biotoptypenverträgliche Nutzung der dortigen 
Wiesen und Weiden mittlerer Standorte vor.

Andere Naturgüter

Das Plangebiet weist keine Oberflächengewässer auf. Erst ca.  160 m nordwestlich fließt 
der Miesenbach, ein Oberflächengewässer III. Ordnung. Die sandig-lehmigen  Böden ha-
ben  ein mittleres Ertragspotenzial. 

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, Ver-
botstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine ca. 500 qm große artenarme 
Grünlandbrache mit einem Walnuss-Hochstamm, der weder Nester, noch Horste oder 
Höhlen aufweist, und den Resten eines baufälligen Gebäudes. Es kommen u.a. fol-
gende Arten vor: Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Knäuelgras (Dactylis glomera-
ta), Lieschgras (Phleum pratense), Straußgras (Agrostis stolonifera), Wiesen-Flocken-
blume (Centaurea jacea agg.), Wilde Möhre (Daucus carota), Wiesen-Schafgarbe 
(Achillea millefolium), Besenginster (Cytisus scoparius), Scharfer Hahnenfuß (Ranun-
culus acris), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata). Das zusammengestürzte Gebäude 
weist keine relevanten Strukturen für z.B. Vögel oder Fledermäuse auf. 

Vorbelastungen

• Der Geltungsbereich ist durch die Reste eines baufälligen Gebäudes sowie visuelle 
Unruhe  und Lärm vorbelastet.

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten

• Artenschutzrechtlich relevante Arten finden im Plangebiet weder geeigneten Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten noch essentielle Nahrungsräume vor, da die dafür er-
forderlichen Strukturen wie Höhlen, Horste, Gewässer etc. fehlen. Der Geltungsbe-
reich hat damit keine Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutz-
rechtlich relevante Tier- und Pflanzenarten.

Artenschutzrechtliche Beurteilung

• Aufgrund der fehlenden Eignung des Plangebiets als Lebensraum für artenschutz-
rechtlich relevante Arten kann bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungszeiträume 
(01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ver-
mieden werden. 

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL oder nach Landes- oder Bundesnatur-
schutzgesetz pauschal Geschützte Biotope sind planbedingt nicht betroffen.

• Da dem Geltungsbereich keine Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1 
BNatSchG zugewiesen werden kann, das Vorkommen entsprechender Arten nicht zu 
erwarten ist, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten. 

• Damit ist eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung vorliegend möglich.

Maßnahmen / Festsetzungen • Es wird Folgendes festgesetzt:

• Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit gem. 
§ 39 Abs. 5 BNatSchG vom 01. Oktober bis 28. Februar einzuhalten.
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Kriterium Beschreibung

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 1. Fortschrei-
bung (2001), stellt für das Plangebiet eine Mischbaufläche dar. Das Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit nicht erfüllt, wenngleich für das Grundstück im rechts-
kräftigen Bebauungsplan bereits ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt war. Der Flä-
chennutzungsplan ist gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzu-
passen.

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 1. Fortschreibung (2001), 
Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach

Bebauungsplan Bebauungsplan „Am kleinen Wäldchen“ (2015): Relevante Festsetzungen für den Gel-
tungsbereich der Teiländerung des Bebauungsplanes „Am kleinen Wäldchen“:
• Allgemeines Wohngebiet
• GRZ: 0,4 / GFZ: 0,6 / Bauweise: Einzelhäuser und Doppelhäuser / TH talseitig: 5,5 m

Die 2. Teiländerung des Bebauungsplanes „Am kleinen Wäldchen“ ersetzt den Bebau-
ungsplan „Am kleinen Wäldchen“ lediglich durch die im vorliegenden Bebauungsplan 
getroffenen Regelungsinhalte. Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Am 
kleinen Wäldchen“ bleiben hiervon unberührt. Dies gilt auch für die örtlichen Bauvor-
schriften gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz sowie für die nach-
richtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB.

Bebauungsplan „Am kleinen Wäldchen“ (Ausschnitt) der Stadt Ramstein-Miesenbach (2010), Quelle: Stadt 
Ramstein-Miesenbach
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„AM KLEINEN WÄLDCHEN” 

ÜBERSICHTSLAGEPLAN                            M.=  1:25.000

ENTWURF UND BEARBEITUNG_____________________01.2015
BAUABTEILUNG DER VERBANDSGEMEINDE RAMSTEIN-MIESENBACH

BEBAUUNGSPLAN: �AM KLEINEN WÄLDCHEN“    TEIL -  B 
L A N D E S P F L E G E R I S C H E  M A S S N A H M E N
AUSSERH AL B DES G EL TU NGSBEREI CHES

AUSGLEICHSFLÄCHE    M3ex          NACH ABBILDUNG 5, GRÜNORDNUNGS PLAN
GEMARKUNG RAMSTEIN                                                                       M. = 1 : 5.000

AUSGLEICHSFLÄCHE    M4ex          NACH ABBILDUNG 7, GRÜNORDNUNGS PLAN
GEMARKUNG KATZENBACH                                                                  M. = 1 : 5. 000

BEGRÜNDUNG (§ 9 Abs. 8 BauGB)
1. Allgemeines

Das Baugebiet liegt nordöstlich der Ortslage im Stadtteil Miesenbach, Ortsausgang in Richtung Mackenbach. Der 
Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und bildet die 
Grundlage für die weiteren zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen Maßnahmen.

2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst die Gewanne �Im Hungerpfuhl“. Die Grenzen des 
Geltungsbereiches sind in den zeichnerischen Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 7 BauGB genau umrissen.

                               
Flurkarte mit Höhenschichtlinien                                                                               Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

3. Einfügung in die Gesamtplanung

Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach weist für den überplanten 
Geländebereich im Wesentlichen künftige Wohnbauflächen aus. Die Entwicklungsvoraussetzungen nach § 8 Abs. 
2 BauGB sind somit erfüllt. 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Das Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) weist die Stadt Ramstein-Miesenbach als freiwillig kooperierendes 
Mittelzentrum, umgeben von einem landesweit bedeutsamen Bereichs für den Grundwasserschutz sowie 
großräumig bedeutsamem Freiraumschutz aus. 
Nach den Vorgaben der Regionalplanung soll in der Funktion des Mittelzentrums das Wohnen und Gewerbe 
weiter entwickelt werden. Somit steht die Gebietsausweisung, die lediglich eine Bedarfsabdeckung zur 
Eigenentwicklung im Stadtteil Miesenbach darstellt, im Einklang mit den allgemeinen regionalen Zielaussagen. 
Im Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sind keine konkreten Darstellungen zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft vorgegeben, Der Gebietsbereich wird als "Vorranggebiet Siedlungsfläche" 
dargestellt. Es sind weder Landschaftsschutzgebiete noch Naturschutzgebiete davon tangiert. Im Biotopkataster 
des Landes ist der Gebietsbereich ebenfalls nicht davon betroffen.

4. Planungsziele

Mitte der 80er Jahre wurde im Stadtteil Miesenbach mit der Erschließung des Neubaugebietes �Dansenberg-
Seewoog“ begonnen und in den zurückliegenden Jahren in 3 Bauabschnitten erschlossen. Seit ca. 10 Jahren ist 
das Gebiet bis auf wenige Einzelgrundstücke komplett bebaut und die bestehende Nachfrage kann derzeit nicht 
mehr abgedeckt werden. 

Die Möglichkeiten, weitere Wohnbauflächen im Stadtteil Miesenbach auszuweisen, sind jedoch sehr begrenzt. Im 
Rahmen der Flächennutzungsplanfortschreibung haben sich zwei Gebietsbereiche herauskristallisiert, die für eine 
Ausweisung noch geeignet sind. Dies ist der Bereich am Ortsausgang in Richtung Mackenbach und eine 
vergleichbare Fläche im Bereich Schulpfad, d. h. in Richtung Steinwenden. Vorrangig soll aber der Bereich 
entlang der Mackenbacher Straße erschlossen werden, der auch mit einem Lückenschluss in der 
Ortslagenbebauung verbunden ist. 
In den zurückliegenden Jahren hat die Stadt zudem die Flächenreserven innerhalb der Ortslagen genutzt, so 
dass dem Gebot mit dem Flächenverbrauch schonend umzugehen, umfänglich Rechnung getragen wurde und 
die Weiterentwicklung nur noch durch Gebietsausweisungen gesichert werden kann.

Der Gebietsabschnitt erfasst allerdings eine nach Nordosten abfallende Hanglage auf, was für die Besonnung der 
Wohnbaugrundstücke etwas nachteilig ist. 

Erschlossen wird der Bereich über eine Anbindung direkt an die Mackenbacher Straße, sowie mit einer 
untergeordneter Anbindung an die Höhenstraße, die aufgrund des schmalen Ausbaues nur bedingt befahren 
werden kann. Durch zusätzliche, kleinere Stichstraßen wird aber insgesamt das Gebiet erschlossen. Die 
Haupterschließungsstraße weist am Ende eine große Wendeschleife auf, die auch dem LKW-Verkehr (z. B. 
Müllfahrzeuge) eine Wendemöglichkeit bietet. 

Im Zuge der Gebietserschließung werden alle Anliegerstraßen verkehrsberuhigt ausgebaut. Pflasterbeläge, 
Parkbuchten und Pflanzinseln innerhalb der ausgewiesenen Verkehrsflächen dienen dabei der 
Verkehrsberuhigung und der Gestaltung des Straßenraumes. 

Im Wesentlichen umschließt der Geltungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des
§ 4 BauNVO, um der Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken Rechnung zu tragen. Lediglich die erfasste 
Altortslage wurde aufgrund der vorhandenen Nutzungen einem Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO 
zugeordnet. Darin eingebunden wurden auch die neu ausgewiesenen Bauplätze nördlich der Mackenbacher 
Straße, zwischen bestehender Bebauung und Rückhaltebecken. 

In Anlehnung an die bestehende Wohnbebauung im Umfeld sind die Festsetzungen der Maße für die bauliche 
Nutzung getroffen worden. Gegenüber den zulässigen Höchstwerten nach § 17 der BauNVO sind die 
Nutzungsparameter reduziert angesetzt, um eine kleinteilige und aufgelockerte, der Umgebung der Altortslage 
angepasste Bebauung zu erreichen. Auch die Höhenbeschränkung durch die Festlegung einer maximalen
Traufhöhe, mit Bezug auf das natürliche, talseitige Gelände, tragen zur Sicherung dieser Nutzungsbeschränkung 
mit bei. 
Für das Allgemeine Wohngebiet (WA) wird die Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,4 und die Geschossflächenzahl 
(GFZ) auf 0,6, für das Mischgebiet (MI) die Grundflächenzahl auf 0,4 und die Geschossflächenzahl auf 0,8
festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundflächen werden Garagen und Stellplätze mit Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO nicht angerechnet. 

Teilbereiche mit starker Hangneigung können über eine Ausnahmeregelung nach § 31 BauGB davon befreit 
werden, wenn nachweislich diese Höhenfestsetzung zu einem Härtefall in der Gebäudestellung führen würde, die 
nur über starke Geländeeinschnitte mit großen Stützwänden sichergestellt werden kann. 
In diesem Fall kann der Stadtrat auf Antrag im Einzelfall einer Befreiung von den Höhenvorgaben zustimmen, 
wenn gleichzeitig für die Nachbargrundstücke keine nachteiligen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Von den Regelvorgaben ausgenommen ist der bestehende Ortslagenabschnitt an der Mackenbacher Straße. 
Hier nehmen die erweiterten Nutzungsvorgaben und festgesetzte Gebietscharakter Rücksicht auf die vorhandene 
dichtere Bebauung und Grundstücksausnutzungen (Bestandsschutz). 

Die Stellung der Baukörper mit Ausrichtung der Hauptfirstrichtung bleibt den Eigentümern/Bauherren, wahlweise -
parallel oder rechtwinkelig zu den seitlichen Grundstücksgrenzen - überlassen, um den/die Baukörper individuell 
der Geländeneigung anpassen zu können. Der sich dadurch ergebende Effekt einer aufgelockerten 
Dachlandschaft passt sich somit besser der gewachsenen Dachlandschaft der Altortslage an. 
Da in der angrenzenden Altortslage in Miesenbach rottonige Dachziegel die Dachlandschaft prägen, soll sich die 
Dacheindeckung auf den Baugrundstücken harmonisch in die umgebende Dachgestaltung einfügen. Bei 
brauntonigen Dachziegeln darf der Farbton nicht dunkler als der RAL-Farbton Nr. 3011 (braunrot) sein. Die sich 
einstellenden Begrünung der Baugrundstücke mit Bäumen und Sträuchern wird das Gebiet nach wenigen Jahren 
insgesamt harmonisch in die Ortslage einfügen. 

Zur Ver- und Entsorgung des Gebietes sind ausreichende Kapazitäten und Leitungsdimensionen im Anschluss an 
die Mackenbacher Straße möglich. Versorgungsträger für Gas, Wasser und Strom sind die Stadtwerke Ramstein-
Miesenbach. Weiterhin können die Stadtwerke Glasfaseranschlüsse bereitstellen für einen schnellen 
Datentransfer. Telefonkabelstränge werden voraussichtlich von der Deutschen Telekom in den Straßenzügen 
verlegt. 

Die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt im Vollzug des Landeswassergesetzes, d. h. über Rückhalte- und 
Versickerungsmaßnahmen auf den Baugrundstücken mit Ergänzungseinrichtungen im öffentlichen Straßenraum 
über Rigolen und Regenrückhaltebecken im nördlich angrenzenden Talraum, mit Überlauf an den bestehenden 
Vorfluter. 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzungen, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder 
des Landschaftsbildes erheblich beeinträchtigen können, sind gemäß § 14 BNatSchG als Eingriffe definiert. 
Solche Eingriffe sollen gemäß § 15 BNatSchG grundsätzlich vermieden werden. Ist dies nicht möglich, und gehen 
die Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall nicht vor, so ist zunächst eine Minimierung anzustreben und 
ggf. sind verbleibende Eingriffe durch geeignete Maßnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen. 

Für die Belange des Umweltschutzes wurde daher gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1 a BauGB eine Umweltprüfung in 
Verbindung mit einem "Artenschutzrechtlichen Kurzcheck" durchgeführt, in der die voraussichtlich erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht umfassend dargelegt wurden. 
Gemäß § 2 a BauGB bildet dieser Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begründung und ist als Anlage dem 
Bebauungsplan beigefügt. 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die sich daraus ergeben, sind in einem separaten Grünordnungsplan 
umfassend dargelegt. 
Soweit ein Ausgleich innerhalb der Gebietsgrenzen nicht erzielt werden kann, erfolgt ein externer Ausgleich auf 
dem Grundstück Pl.-Nr. 4476, im Bereich der ehemaligen Moorniederung, südlich von Ramstein. Auf diesem 2,5 
ha großen Grundstück soll die Grünlandpflege extensiviert und durch eine optimierte Mahd Saumstrukturen 
unterschiedlicher Altersstruktur entwickelt werden. Weiterhin werden Mulden als Laichgewässer angelegt. 

Weitere Ausgleichsmaßnahmen sind im Gemarkungsbereich Katzenbach (Umwandlung einer Ackerfläche) und 
die extensive Nutzung einer Wiesenfläche nördlich des ausgewiesenen Rückhaltebeckens mit dem 
Bebauungsplan verbunden. 

Im Ergebnis der Umweltprüfung wurde festgestellt, dass unter Berücksichtigung der Bestandssituation keine 
erheblichen und nachteiligen Beeinträchtigungen von Umweltschutzgütern zu erwarten sind und die Eingriffe 
durch Maßnahmen der Vermeidung, Minderung und des Ausgleichs kompensiert werden.
Im Bebauungsplan wurden hierfür grün- und landespflegerische Belange als Festsetzungen geregelt.

Bei Beachtung aller landespflegerischer Maßnahmen kommt es durch die Gebietsausweisung nicht zu einer 
Erfüllung der Verbotstatbeständen nach BNatSchG. 

Aus städtebaulicher Sicht wird das Planvorhaben in diesem Zusammenhang begrüßt, da dadurch auch eine 
Lücke in der Siedlungsstruktur beseitigt wird. 

5. Belastungen

Altablagerungen bzw. Schutzzonen, die die bauliche Nutzung einschränken, liegen für den Gebietsbereich nur 
entlang der Mackenbacher Straße vor. 
Die in Auftrag gegebene "Schalltechnische Untersuchung" kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der 
Verkehrsbelastung auf der Mackenbacher Straße, Schutzmaßnahmen für die geplanten Gebäude getroffen 
werden müssen. 
So sind auf einer Tiefe bis zu 26 m parallel zur Mackenbacher Straße auf der Nordwestseite der Gebäude die 
Anforderungen der DIN 4109, Lärmpegelbereich V zu erfüllen. Bis auf einen Abstand von 44 m zum 
Fahrbahnrand der K 79 (Mackenbacher Straße), gelten die Forderungen des Lärmpegelbereiches IV der  
DIN 4109. Der übrige Geltungsbereich wird schalltechnisch dem Lärmpegelbereich III der DIN 4109 zugeordnet. 
Die Einhaltung der Schallschutzauflagen/-maßnahmen sind im Rahmen der Bauanträge mit nachzuweisen.
Die Hanglage in der Südecke des Geltungsbereiches kann dazu führen, dass bei starken Regenereignissen 
Außengebietswasser über die Baugrundstücke abgeleitet wird.
Durch das Ausbilden einer Auffangmulde mit gedrosseltem Ablauf soll eine begrenzte Rückhaltung erreicht 
werden, um Schäden von den Baugrundstücken abzuwenden. 
Auf den betroffenen Grundstücken ist daher eine entsprechende Grunddienstbarkeit einzutragen.
Die Pflegemaßnahmen und Unterhaltungsarbeiten der Rückhalteeinrichtung sind mit den künftigen Eigentümern 
vertraglich zu regeln. 

6. Planverwirklichung

Die Realisierung ist in einem Bauabschnitt nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes und Sicherstellung der Ver-
und Entsorgungseinrichtung vorgesehen. 

Nachdem absehbar ist, dass ein freiwilliges Baulandumlegungsverfahren nicht realisiert werden kann, hat der Rat 
beschlossen, eine Umlegung gemäß den Verfahrensarten des vierten und fünften Teiles des Baugesetzbuches 
durchzuführen. 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan �Am Kleinen Wäldchen”
in der Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Miesenbach

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Neubaugebiet �Am Kleinen Wäldchen” umschließt ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des
§ 4 BauNVO sowie eine kleinere Teilfläche als Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO. Gemäß
§ 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach §§ 4 u. 6, jeweils Abs. 3, ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind. 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Aufgrund des § 16 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit § 17 Abs. 1 BauNVO darf die Grundflächenzahl (GRZ) 
höchstens 0,35 und die Geschossflächenzahl (GFZ) maximal 0,60 betragen. 
Innerhalb der Mischgebietsfläche ist die Grundflächenzahl auf 0,40 und die Geschossflächenzahl auf 0,80 
festgesetzt. 

 Auf die Geschossflächen sind auch die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen, die bau- 
        ordnungsrechtlich keine Vollgeschosse sind, einschließlich der zugehörigen Treppenräume und Umfas- 
        sungswände mit anzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO). 

Aus ortsgestalterischen Gründen wird gemäß § 16 Abs. 2 bis 5 BauNVO anstelle der Zahl der 
Vollgeschosse die maximal zulässige Traufhöhe auf maximal 5,50 m (talseitig gemessen) festgesetzt.
Bei Steilhanglagen (größer/gleich 8° Hangneigung) k önnen im Einvernehmen mit der Gemeinde 
Abweichungen von der Traufhöhenfestsetzung zugelassen werden, um größere Hangeinschnitte 
(größer/gleich 1,50 m) zu vermeiden (jeweils Einzelfallprüfung erforderlich). 
Für den Bestand (MI) ist die Zahl der Vollgeschosse auf maximal 2 Vollgeschosse als zulässige 
Höchstgrenze festgesetzt. 
Bezugskante für die Traufhöhenregelung ist die Vorderkante Außenwand zur Straße, mit der oberen 
Schnittkante der Dacheindeckung, gemessen in der Gebäudemitte. Bezugshöhe ist das derzeit anstehende 
natürliche Gelände (Ursprungsgelände). Die Traufhöhe ist auch bei Rückversätzen in der Fassade (nur zum 
Straßenraum hin) bindend, wenn der Versatz mehr als ein Drittel der Gebäudelänge ausmacht. Jedem 
Bauantrag ist ein Nivellement beizufügen, aus dem die Höhenstellung des Baukörpers zum
Ursprungsgelände an allen Gebäudeseiten ersichtlich ist. 

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Für das Neubaugebiet gilt die offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO, wobei nur Einzel- oder Doppel-
häuser zulässig sind. Die einzelnen Bereiche sind in der Nutzungsschablone festgelegt. Innerhalb der 
Mischgebietsfläche gilt die offene Bauweise im Sinne der BauNVO. 

4. Stellung der Baukörper, überbaubare Grundstücksflächen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Firstrichtungen dürfen wahlweise giebel- oder traufständig zur Straße bzw. der seitlichen  
       Grundstücksgrenzen hin ausgeführt werden. 
 Gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen entsprechend den

zeichnerischen Festsetzungen durch Baugrenzen bestimmt. Landesrechtliche Vorschriften bleiben hiervon 
unberührt. 

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und überdachte Stellplätze (z. B. Carports) 
dürfen auf den Grundstücksflächen zwischen vorderer Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie nicht 
errichtet werden. Stellplätze für PKW´s sind jedoch zulässig. Nebenanlagen für Versorgungseinrichtungen 
nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind von dieser Regelung ausgenommen und dürfen auch auf diesen Flächen 
errichtet werden. 

6. Garagen, Stellplätze (§ 21 a BauNVO)

 Für jede Grundstückseinheit sind mindestens zwei Stellplätze nachzuweisen, wobei Garagen auf die
 Stellplatzpflicht angerechnet werden. Wird mehr als eine Wohneinheit je Grundstückseinheit er-

richtet, ist für jede weitere Wohnung ein zusätzlicher Stellplatz auf dem Grundstück erforderlich.
 Wird ein Baugrundstück geteilt, gilt der Stellplatznachweis für jede Grundstückshälfte separat.
 Bei Garagen ist im Zufahrtsbereich zur öffentlichen Verkehrsfläche hin ein Stauraum von mindestens
 5,00 m Tiefe erforderlich. Der Stauraum wird auf die Stellplatzpflicht nicht angerechnet. 

7. Verkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

 Sämtliche Erschließungsstraßen innerhalb der bebaubaren Bereiche des Bebauungsplanes sind als
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt und werden verkehrsberuhigt ausgebaut.

 Die Gestaltungselemente des verkehrsberuhigten Ausbaues sind in einem später aufzustellenden
 Gestaltungsplan festzulegen. 
 Die zur Herstellung des Straßenbaukörpers notwendigen Abböschungen und Aufschüttungen sind auf den  
         privaten Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und vorderer Baugrenze zu dulden.

Eventuelle Beton-Rückenstützen, die der Einfassung der Straßenränder/Borde dienen, sind bis auf eine 
Breite von 20 cm ebenfalls auf den Grundstücken zu dulden. 

 Innerhalb der ausgewiesenen Sichtdreiecke sind Einfriedungen und Anpflanzungen über 0,80 m Hö-
he nicht zulässig (Bezugspunkt ist die Fahrbahnoberfläche). 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
 und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mit Nr. 25 a und b BauGB)

Ausgleichsflächen / Maßnahmen 
 Auf der mit �M1“ gekennzeichneten Fläche ist Oberboden anzudecken. Mindestens 40 % der Fläche ist mit 

Sträuchern und Bäumen gemäß der Pflanzliste 1E zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Pflanzungen sind in Gruppen aus 2 bis 3-reihigen Pflanzungen auf einer Länge von mind. 6 m 
auszuführen. Pflanzdichte im Mittel mind. 1 Pflanze je 1,50 m pro Reihe, Pflanzabstand zwischen den 
Reihen 1,00 m. Die übrige Fläche ist durch Gras- / Krauteinsaat (z. B. mit RSM �Landschaftsrasen“ mit 
Kräutern“) zu begrünen und extensiv durch 1 bis 2 malige Mahd zu pflegen. Eine Bebauung ist nicht 
zulässig. Die Fläche mit Geh- und Fahrrecht darf teilversiegelt werden. 

Begrünung der Grundstücksflächen 
 In den Wohngebieten ist pro angefangene 350 m² überbaubare Grundstücksfläche mindestens ein 

einheimischer Laubbaum 1. oder 2. Ordnung der Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, 
mind. 3xv mit Ballen, zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Vegetationsauswahl siehe Pflanzliste 
Grünordnungsplan 1A und 1 B). Die Pflanzungen sind spätestens in der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit 
folgenden Pflanzperiode vorzunehmen. 

 Auf dem Grundstück zu erhaltende Bäume sind auf die vorstehende Pflanzverpflichtung anzurechnen. 
 Die nach Maßgabe der GRZ nicht überbaubaren Grundstücksanteile sind zu mindestens 80 % zu be-

grünen. 

Begrünung von Flächen mit Regenrückhalteeinrichtungen 
Bei Becken mit einer Basisabdichtung ist diese mit Oberboden zu überdecken und durch Gras- / 
Krauteinsaat zu begrünen. Im Bereich der Böschungen sind Maßnahmen zur Sicherung gegen Abrutschen 
zu treffen (Geotextilien o. ä.). 

 Soweit dies zur Funktionssicherung, insbesondere auch an Ein-, Aus- und Überläufen notwendig ist, sind 
naturnahe Sicherungsmaßnahmen, wie Steinschüttung, zulässig. Notwendige Absetz- oder Tosbecken 
können aus gleichen Gründen auch mit Betonsteinen hergestellt werden; Dammscharten zur 
Hochwasserentlastung mit Betonsteinpflaster. 
Im Bereich mit Übergang zur freien Landschaft sind mind. 5 Laubbäume 1. oder 2. Ordnung gemäß 
Pflanzliste 1A und 1B des Grünordnungsplanes, in mindestens 3xv Qualität neu zu pflanzen. Ausfälle sind 
gleichwertig zu ersetzen. Darüber hinaus sind in den Lücken lockere Strauchgruppen in einer Dichte von im 
Mittel mindestens einer Pflanze je 1,50 * 1,00 m sowie mind. 2xv Qualität zu pflanzen (Pflanzliste 1C). 
Bestandbäume sind zu erhalten. 

 Begrünung der öffentlichen und privaten Grünflächen und in den öffentlichen Verkehrsflächen 
 Es ist je 200 m² Grünfläche ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum 1. oder 2. Ordnung der 

Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, mind. 3xv mit Ballen, zu pflanzen und dauerhaft 
zu unterhalten (Vegetationsauswahl siehe Pflanzliste Grünordnungsplan 1A und 1 B).
Darüber hinaus sind zwischen den Bäumen lockere Strauchgruppen in einer Dichte von im Mittel mind. einer 
Pflanze je 1,50 * 1,00 m sowie mind. 2xv Qualität zu pflanzen (Pflanzliste 1C). Die nicht mit Gehölzen 
bepflanzten Flächen sind mit einer Gras- / Krauteinsaat zu begrünen (z. B. mit RSM �Landschaftsrasen mit 
Kräutern“). 
Die Pflanzungen sind spätestens in der auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Pflanzperiode 
vorzunehmen. Die Baumpflanzungen zum öffentlichen Straßenraum sind nach Festlegung der Zufahrten zu 
pflanzen. 

 Entlang der Haupterschließungsstraße sind in den Vorgartenbereichen mind. 18 großkronige, stand-
ortgerechte Laubbäume in möglichst gleichem Pflanzabstand zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten 
(Pflanzliste 1A und 1B des Grünordnungsplanes). 

 Die Pflanzungen sind spätestens in der auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Pflanzperiode vor-
zunehmen. 

M1ex - Schaffung von Ersatzquartieren für Baumfledermäuse (ohne Planeintrag) 
Als Ausgleich für die Verluste von Spalten und Baumhöhlen in den beanspruchten Gehölzbeständen und 
Obstbäumen sind Ersatzquartiere zu installieren. Als Kompensation für die 5 Höhlenbäume sind in oder im 
direkten Umfeld des Plangebietes 2 Gruppen von Fledermausquartieren zu installieren. Für jede dieser 
Gruppen werden folgende künstlichen Quartiere der Firma Schwegler (Schorndorf) oder vergleichbare 
Modelle anderer Hersteller vorgeschlagen: 

 - Fledermaushöhle 2 FN speziell (3 Stück pro Gruppe). 
 Insgesamt: 6 Stück

M2ex - Anbringung von Nistkästen 
 Zur Kompensation der Höhlenbaumverluste sind im Geltungsbereich oder der näheren Umgebung

(z. B. Waldrand) 10 Nistkästen anzubringen und dauerhaft zu unterhalten. Die Aufhängung muss am Stamm 
auf der Südostseite erfolgen. 

 Als Nistkastentyp für Höhlenbrüter wird die �Nisthöhle 1 B“ der Firma Schwegler empfohlen (Flug-lochweite 
32 mm, geeignet für Meisen, Kleiber, Trauerschnäpper). Für Nischen- und Halbhöhlen-brüter wie 
Hausrotschwanz, Rotkehlchen und Zaunkönig bietet sich die �Nischenbrüterhöhle Typ 1 N“ von der Firma 
Schwegler an. Bei Inanspruchnahme des Turmfalkenhorstes ist ein Falkenkasten im Radius im Umfeld des 
Geltungsbereiches anzubringen. 

        M3ex - Entwicklung von Grünland mit Saumstrukturen und Mulden 
 Die Maßnahme wird auf dem Flurstück Nr. 4476 der Gemarkung Ramstein durchgeführt. 

Die in der Abbildung 5 gekennzeichnete Fläche �M3ex“ wird derzeit als Intensivgrünland (Mähweide) 
genutzt. Teile der Fläche sind als Feuchtwiese in der Landesbiotopkartierung erfasst (südliche Teilfläche). 
Durch extensive Mahd (einschürig) ist ein Grünland mit unterschiedlichen Vegetations-strukturen und 
Brachestadien zu entwickeln. 

 Die Fläche ist durch Mulchmahd auf rotierenden Teilbereichen der Gesamtfläche zu pflegen. Hierdurch 
entstehen mehrjährige Rotationsbrachen die eine abwechslungsreiche Struktur bilden. Es darf maximal nur 
ein Drittel der Gesamtfläche gemulcht werden. Die Mahd ist im September durchzuführen. 
Entlang der Außenränder sind ca. 3 bis 5 m breite extensive Säume bzw. Brachestreifen zu entwickeln, die 
durch eine abschnittsweise einschürige (Mulch-) Mahd im Turnus von zwei Jahren gepflegt werden. 

 Auf der Fläche sind darüber hinaus 3 Mulden aus Laichgewässer für Amphibien anzulegen. Diese sollen 
eine Größe zwischen 20 bis 50 m² aufweisen und zwischen 30 bis 100 cm tief sein. Die Böschungen sind 
flach auszubilden. Sich mit den Jahren einstellende Ufervegetation ist bei der Grünlandpflege alls 2 bis 3 
Jahre zu pflegen. Bei der Mahd ist immer mind. die Hälfte der Ufervegetation von der Pflege auszusparen 
und erst beim darauffolgenden Pflegegang mit einzubeziehen. 

 Durch die Maßnahmen entstehen neue Habitatstrukturen im Naturschutz- und im FFH-Gebiet �Westliche 
Moorniederung“. Die Pflege wird den Entwicklungszielen des Schutzgebietes angepasst.
Flächenumfang: 29.888 m² (Flurstück Nr. 4476), 5.000 m² der Fläche sind bereits als Ausgleich für den 
Bebauungsplan �In den Seufzen“ (2007) festgesetzt. 

 Aufgrund der Vorwertigkeit der Fläche – 3.200 m² sind als geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG kartiert 
und werden abgezogen, die restliche Fläche ist in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz erfasst und wird nur 
zu 50 % angerechnet – stehen 10.844 m² bzw. 1,08 ha als Ausgleichsfläche für den vorliegenden 
Bebauungsplan zur Verfügung. 

 29.888 m² - 5.000 m² - 3.200 m²   = 21.688 m² 
 21.688 m² * Flächenfaktor 0,5   = 10.844 m² 
 21.100 m² (Neuversiegelung) - 10.844 m² = 10.256 m² 
 Es bleibt ein Kompensationsdefizit von 10.256 m². 

Die Maßnahme ist bis spätestens nach Abschluss der nach der Errichtung der Verkehrsflächen folgenden
Vegetationsperiode durchzuführen. 

 M4ex – Umwandlung von Ackerflächen in extensives Grünland 
 mit Saum- und Gehölzstrukturen 
 Als Ausgleich für das verbleibende Kompensationsdefizit wird eine Fläche im Eigentum der Ver-

bandsgemeinde Ramstein-Miesenbach herangezogen. Die Fläche befindet sich derzeit im Flur-
bereinigungsverfahren, welches 2015 abgeschlossen sein soll. Die neuen Flurstücksbezeichnungen sind 
noch nicht in die amtlichen Daten aufgenommen. 

 Nach den alten Bezeichnungen handelt es sich um die Flurstücke 442, 443/1, 443/3, 444, 445 (anteilig), 446 
und 447 in der Gemarkung Katzenbach. In den Katasterdaten sind eine Wegeparzelle und ein Graben 
angegeben. Diese sind im derzeitigen Bestand nicht erkennbar. 
Eine Geländebegehung fand im Herbst 2013 statt. Die Fläche wird derzeit als eine große Ackerfläche 
genutzt (vgl. Foto in Abb. 7). Nördlich liegen Waldflächen (Laub- und Kiefernwälder). Südlich grenzen 
artenarme Fettwiesen an. Westlich befindet sich die Aue des Balsendells, ein Gewässer 3. Ordnung mit 
angrenzenden Feuchtgrünländern und Feuchtbrachen, welche in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (BK-
6510-0400-2009, �Biotopkomplex am Maushübel zwischen Schrollbach und Hütschenhausen“) erfasst sind. 
Östlich liegt eine Abgrabungsfläche. 

 Die Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) des LUWG Rheinland-Pfalz weist für die westliche Hälfte der 
Fläche die �Entwicklung Magerer Wiesen und Weiden mittlerer Standorte“ sowie die �Entwicklung von 
Biotopstrukturen im Agrarraum“ als Entwicklungsziele aus. 

Folgende Maßnahmen sind auf der Kompensationsfläche M4ex vorgesehen:
  
 A Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland 

Die Flächen sind durch (ggf.) vorherige Bodenvorbereitung und Einsaat von Wiesengräsern und
-kräutern in extensives Grünland umzuwandeln. Die Bewirtschaftung ist zukünftig entsprechend den 
Richtlinien des �PAULa“-Programmes des Landes durchzuführen. In der Anfangsphase kann auf den zu 
entwickelnden Standorten eine erhöhte Zahl von Schnitten erforderlich sein, um die Fläche auszuhagern. 
Die Fläche ist über Rotationsmahd zu pflegen. 

 Fläche: ca. 13.050 m² 

B Entwicklung von Säumen und Brachestreifen 
 Die betreffenden Flächen (vgl. Abb. 6) sind wie bei A vorzubereiten und einzusäen. Anschließend sind ca. 3 

bis 5 m breite, zum Wirtschaftsweg im Nordosten bis zu 10 m breite extensive Säume bzw. Brachestreifen 
zu entwickeln, die durch eine abschnittsweise einschürige (Mulch-) Mahd im Turnus von 2 Jahren gepflegt 
werden. Die Säume bilden Pufferflächen zu den angrenzenden intensiven Nutzungen. 

 Fläche: ca. 1.580 m² 

 C Anlage von Heckenstrukturen 
 Randlich der Gesamtfläche ist auf den gekennzeichneten Bereichen eine 5-streifige Heckenpflanzung 

(Pflanzabstand: 0,75 bis 1 m; siehe Pflanzliste 1 E im Anhang) anzulegen. Alle 10 bis 15 Jahre ist ein 
Pflegeschnitt durchzuführen. 

 Es sind die Grenzabstände des Landesnachbarrechtsgesetzes (LNRG) Rheinland-Pfalz zu beachten. Diese 
betragen gemäß § 45 LNRG für �Hecken bis zu 2,00 m Höhe“ 0,75 m und für �Hecken über 2,00 m Höhe“ 
einen um das Maß der Mehrhöhe größeren Abstand als 0,75 m. Der doppelte Abstand gilt zu angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (§ 46 LNRG). 

 Die Heckenstrukturen dienen als Vernetzungsstruktur innerhalb der Agrarlandschaft. 
 Fläche: 1.800 m² 

        D Anlage einer Baumreihe 
Entlang des Wirtschaftsweges ist eine Baumreihe aus regionaltypischen Obstgehölzen (Qualität: 
Hochstamm, Stammumfang 18 bis 20 cm) anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig/
-artig zu ersetzen. 

 Anzahl: 7 Stück 

Gesamtfläche: ca. 16.430 m² 
Für den vorliegenden Bebauungsplan benötigte Teilfläche: 10.256 m² 

 16.430 m² - 10.256 m² = 6.174 m² 

Die nicht zum Ausgleich für den vorliegenden Bebauungsplan benötigte Fläche (6.174 m²) wird durch die 
Gemeinde gemäß den vorliegenden Maßnahmen hergerichtet. Sie kann z. B. in einem �Ökopool“ 
vorgehalten und für zukünftige Bauvorhaben als Ausgleich verwendet werden. 

Die Maßnahme ist bis spätestens nach Abschluss der nach der Errichtung der Verkehrsflächen folgenden 
Vegetationsperiode durchzuführen. 

M5ex – Entwicklung von Grünland und einer Mulde 
Die Maßnahme wird auf den Flurstücken mit den Nummern 2069/4, 2069/5, 2069/3, 2069/2 und 2069 in der 
Gemarkung Miesenbach durchgeführt. 

 Die Fläche �M5ex“ wird derzeit als Intensivgrünland (Mähweide) genutzt bzw. Teilflächen liegen brach. 
Durch extensive Mahd (einschürig) ist ein Grünland mit unterschiedlichen Vegetationsstrukturen und 
Brachestadien zu entwickeln. 

 Die Fläche ist durch Mulchmahd auf rotierenden Teilbereichen der Gesamtfläche zu pflegen. Hierdurch 
entstehen mehrjährige Rotationsbrachen die eine abwechslungsreiche Struktur bilden. Es darf maximal nur 
ein Drittel der Gesamtfläche gemulcht werden. Die Mahd ist im September durchzuführen. 

 Entlang des bestehenden temporär wasserführenden Grabens soll eine Flachwasserzone (Mulde) 
ausgeformt werden. Die Mulde sollte eine Größe zwischen 20 bis 30 m² aufweisen und zwischen 30 bis 100 
cm tief sein. Die Böschungen sind flach auszubilden. Sich mit den Jahren einstellende Ufervegetation ist bei 
der Grünlandpflege alle 2 bis 3 Jahre mit zu pflegen. Bei der Mahd ist immer mind. die Hälfte der 
Ufervegetation von der Pflege auszusparen und erst beim darauffolgenden Pflegegang mit einzubeziehen. 

 Flächenumfang: 3.370 m² 

9. Zuordnungsfestsetzungen (§ 8 Abs. 1 Satz 4 BNatSchG)
          
 Die öffentlichen Grünflächen innerhalb des Plangebietes werden als Erschließungsmaßnahmen den
 öffentlichen Flächen zugeordnet. 
 Ersatzmaßnahmen außerhalb des Plangebietes werden den privaten Baugrundstücken nach dem
 Verursacherprinzip, je nach Größenordnung der Versiegelung, als Sammelersatzmaßnahme zuge-
 ordnet. 
 Nicht ausgeglichene Eingriffe der Erschließung, die nicht mit den öffentlichen Grünflächen im Plan-
 gebiet ausgeglichen werden können, sind ebenfalls der Sammelersatzmaßnahme zuzuordnen.

10.   Regelungen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

        Das Niederschlagswasser (Oberflächenwasser) ist vorrangig auf den Grundstücken zurückzuhalten
        und zu versickern. 
        Auf jedem Grundstück ist eine Versickerungsmulde herzustellen. Die Flächengröße der Mulde muss
        mindestens 12 % der versiegelten Fläche des Baugrundstücks betragen. Die Einstauhöhe bis zur
        Überlaufeinrichtung muss 0,30 m betragen. Ersatzweise kann ein Regenwasser-Sammelbehälter
        (Zisterne) mit einem Fassungsvermögen von 50 l je m2 der angeschlossenen, versiegelten Fläche
        (mindestens jedoch 5 m3 Fassungsvermögen je Baugrundstück) eingebaut werden. Die Mulde sowie
        die Zisterne müssen mit einer Überlaufeinrichtung ausgestattet sein. Das Niederschlagswasser,
        welches nicht vollständig auf den Grundstücken versickert  bzw. nicht vollständig zurückgehalten
        werden kann, ist durch die Überlaufeinrichtung möglichst breitflächig (über offene Versickerungs-
        mulden oder Rigolen) der öffentlichen Kanalisation bzw. der öffentlichen Versickerungseinrichtung
        zuzuleiten. 
        Die Rückhaltemulde am südlichen Baugebietsrand soll das Baugebiet vor wild abfließendem Ober-
        flächenwasser schützen. Der Wall der Mulde wird so angelegt, dass kein Einstau auf der Flurstücks-
        Nr. 94 erfolgt. 
        Um bei unterkellerten Gebäuden eventuellen Durchnässungsschäden, die sich aus der Regenwas-
        serversickerung ergeben können, vorzubeugen, sind die Kellerbereiche gegen drückendes Wasser
        gemäß dem Stand der Technik zu schützen (z. B. als wasserdichte Wannen). Die Ableitung von
        Drainagewässern in das Kanalnetz ist nicht zulässig. 
        Die hier aufgeführten �Regelungen zur Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser“ 
        sind zwingend zu beachten. Der Bau von Rückhaltemaßnahmen wird von der Kreisverwaltung Kai-
        serslautern überwacht. 

11.    Maßnahmen zum Schutz gegen Außenlärm

         Die in der Zeichnung festgesetzten Flächen mit erhöhten Schallschutzanforderungen unterliegen den
         Anforderungen des Lärmpegelbereiches V gemäß DIN 4109. 
         Die der K 79 zugewandten Außenbauteile der Gebäude mit Aufenthaltsräumen sind so auszubilden,
         dass die Anforderungen der DIN erfüllt sind (Rʼw,res = 45 dB). 
         Für die Grundstücksbereiche bis 44 m Abstand zum Fahrbahnrand der K 79 gelten die Anforderungen
         nach dem Lärmpegelbereich IV der DIN 4109 (40 dB). 
         Die übrigen Gebietsbereiche müssen die Anforderungen gemäß Lärmpegelbereich III der DIN 4109
         erfüllen (35 dB). 

12.    Nachrichtliche Hinweise

         Zum Schutz des Mutterbodens sind die Vorgaben des § 202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915
         bei allen Erdarbeiten sowie die DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054 zu beachten. Zum Schutz
         von etwaigen Radonstrahlen werden orientierende Radonmessungen empfohlen. 

         Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungsträger
         bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren Erdarbeiten der Bauträger/Bauherr, die ausfüh-
         renden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in
         Speyer rechtzeitig die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen,
         damit diese überwacht werden können. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Be-
         stimmungen des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archäo-
         logische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und
         die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. Die Vorgaben der GDKE entbinden den Bau-
         träger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht
         und Haftung gegenüber der GDKE. 

         Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der GDKE ein angemessener Zeitraum ein-
         zuräumen, damit diese die Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, plan-
         mäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen kann.
         Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen
         sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. Die
         Meldepflicht gilt besonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der Baumaßnahmen (Mutterboden-
         abtrag). 

         Bisher nicht bekannte �Kleindenkmäler“ (wie Grenzsteine) dürfen von Planierungen o. ä. nicht berührt
         oder von ihrem angestammten, historischen Standort beseitigt werden. Es können sich unter den
         Steinen bisher unbekannte Standortabsicherungen befinden, die historisch und landeskundlich von
         hervorragendem Interesse sind. 

         An der Träger der Straßenbaulast können keine Ansprüche in punkto Lärmschutz gestellt werden.

         Den Straßengrundstücken sowie den straßeneigenen Entwässerungsanlagen der K 79 dürfen keine
         Oberflächenwasser bzw. sonstige Wasser zugeleitet werden. 

         Die am südlichen Baugebietsrand dargestellte Fläche zur Rückhaltung des Oberflächenwassers soll
         verhindern, dass bei Starkregenereignissen Baugrundstücke Schaden nehmen. Bei Starkregenereig-
         nissen kann, nachdem die Rückhaltemaßnahme mit einem gedrosselten Ablauf versehen wird, ein
         Überlauf des Beckens erfolgen. Bei der Rückhaltemaßnahme handelt es sich nicht um einem �Abso-
         lutschutz“ für das Baugebiet. 

  

BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB und § 88 LBauO)

Dachgestaltung (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Die Dächer der Haupt- und Nebengebäude sind nur als Sattel-, Walm-, Pult- und versetzte Pultdächer zulässig. 
Weitere, hiervon abweichende Dachformen sind nicht zugelassen. 

Für die Dächer der Nebengebäude gilt dies nur soweit, wie im Rahmen der Landesbauordnung eine 
Dachausbildung zulässig ist, d. h. bei Grenzstellung der Nebengebäude sind auch Flachdächer zugelassen. 
Turmähnliche Dachausbildungen für Anbauten und Erker sind nur zulässig, wenn der Firstpunkt mindestens 1,00 
m tiefer unter der Firstlinie des Hauptdaches liegt. 
Die Dachneigungen der Gebäude sind generell beidseitig gleich geneigt (symmetrisch) auszuführen und haben 
mindestens 30° bzw. höchstens 45° zu betragen. 
Bei Doppelhausanlagen dürfen die Dächer beider Hauseinheiten in ihrer Neigung und im Material der 
Dacheindeckung nicht voneinander abweichen. 
Dachaufbauten sind in ihrer Größe auf maximal 30 % der Dachflächenseiten zu beschränken. Der seitliche 
Mindestabstand der Dachaufbauten muss vom Ortgang aus gemessen mindestens 1,50 m betragen 
(Dachüberstände sind nicht anrechenbar). 
Bei der Dacheindeckung sind aus ortsgestalterischen Gründen nur Ziegel und Dachsteine in rötlichen und 
braunen Farbtönen, ohne Glanzeffekt, erlaubt. Engobierte/beschichtete Tonziegel dürfen im Farbton nicht dunkler 
ausfallen als der vergleichbare RAL-Farbton Nr. 3011 (braunrot). Bei Dachaufbauten ist die Materialwahl 
freigestellt. 

Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Grundstückseinfriedungen entlang der Straßenbegrenzungslinie dürfen mit Betonscheiben und steinähnlichen 
Materialien sowie mit Gitterzaunelementen, jeweils bis zu einer Höhe von 1,25 m (gemessen über der öffentlichen 
Verkehrsfläche) ausgeführt werden. 
Zufahrtsbereiche sind generell von jeder Einfriedung freizuhalten. Hinter der Stauraumtiefe von 5,00 m sind 
Einfriedungen in der genannten Einfriedungsart zulässig. 
Entlang der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen sind Einfriedungen nur bis 1,50 m Höhe erlaubt. Die 
Materialwahl ist freigestellt. 
Stützmauern auf der Grenze und innerhalb des Bauwiches dürfen maximal 1,50 m hoch ausgeführt werden. Das 
Höhenmaß ist jeweils parallel zum natürlichen Gelände einzuhalten. Sind höhere Geländeabfangungen 
vorgesehen, sind diese terrassenförmig über mindestens 1,00 m breite Bermen (horizontal angelegte Flächen, 
Geländeversätze) herzustellen. 
Der Rückversatz wird jeweils von Vorderkante zu Vorderkante Mauer gemessen. 

Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen

Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke sind - soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Nutzung benötigt werden - zu begrünen und dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Jedem Bauantrag ist ein 
Freiflächengestaltungsplan beizufügen. 

Realisierung der grünordnerischen Maßnahmen

Die öffentlichen grünordnerischen Maßnahmen sind Bestandteil der Erschließungseinrichtung.
Im Übrigen sind die Fristen für die Durchführung der Begrünungsarbeiten im Baugenehmigungsverfahren zu 
regeln, wobei eine Umsetzung spätestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit des Baukörpers festgelegt wird. 

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB)  in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I, Seite 2414), 
zuletzt geändert  durch Art. 1 des Gesetzes vom 20. November 2014  (BGBl. I, S. 1748) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
Januar 1990 (BGBl. I, S. 133), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I, S. 1548) 

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
-PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I, S. 58), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 
2011 (BGBl. I, Seite 1509) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 4 Abs. 100 des Gesetzes vom 07. August 2013 (BGBl. I, S. 3154) 

Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, S. 153), zuletzt § 
45 geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19. August 2014 (GVBl. S. 181) 

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, S. 365), 
zuletzt geändert durch § 47 des Gesetzes vom 09. März 2011 (GVBl. 2011, S. 47) 

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) 
in der Fassung vom 28. September 2005 (GVBl. 2005, S. 387), zuletzt Anlagen 1 und 2 zu § 25 Abs. 2 neu 
gefasst durch Verordnung vom 22.06.2010 (GVBl. S. 106) 

Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Januar 2004 (GVBl. 2004, S. 53), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23. November 2011 
(GVBl. S. 402) 

Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. August 1977 (GVBl. S. 273), zuletzt 
mehrfach geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 20.03.2013 (GVBl. S. 35) 

Denkmalschutzgesetz (DSchG) Rheinland-Pfalz vom 23. März 1978 (GVBl. 1978, S. 159 ff.), zuletzt 
Inhaltsübersicht geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 03. September 2014 (GVBl. S. 245) 

7. Nutzungsarten / - Größen

Der Geltungsbereich erfasst eine Gebietsfläche von ca. 44.500 m². 

Hiervon entfallen: 
- auf die Erschließungseinrichtungen rund            5.000 m² 
- Rückhaltebecken              2.600 m² 
- Grünflächen/Ausgleichsflächen                          4.770 m² 
- Altortslage                                                              2.000 m² 
- auf die Bauflächen           30.130 m² 

Insgesamt werden 45 neue Baugrundstücke ausgewiesen. 
Die durchschnittliche Bauplatzgröße liegt bei ca. 620 m². 

8. Kostenschätzung

Die Gesamtkosten aller Erschließungskosten werden auf ca. 1,5 Mio. Euro geschätzt. 
Die durch die einzelnen Maßnahmen entstehenden Kosten werden soweit wie möglich auf die jeweiligen 
Grundstückseigentümer, entsprechend den Beitragssatzungen der Verbandsgemeinde und der Stadt Ramstein-
Miesenbach, umgelegt. 

Abgesehen von den Kosten, die von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach für die Durchführung der 
Kanalbaumaßnahmen zu tragen sind, sind die übrigen Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt zu finanzieren.

VERFAHRENSVERMERKE

1.   Der Stadtrat Ramstein-Miesenbach hat am 25.11.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen 
     (§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 

 2. Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 15.11.2012 ortsüblich bekannt gemacht 
     (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 3. Die Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, wurden mit Schreiben vom 13.11.2012 an der
     Aufstellung dieses Bebauungsplanes beteiligt (§ 4 Abs. 1 BauGB). 

 4. Die Beteiligung der Bürger an diesem Bebauungsplan (frühzeitige Bürgerbeteiligung) gemäß § 3 Abs. 1  
     BauGB  wurde am 15.11.2012 in Form einer öffentlichen Bekanntmachung durchgeführt. Der Bebau- 
     ungsplanentwurf lag danach vom 16.11.2012 bis einschließlich 17.12.2012 öffentlich aus.    
      
 5. Die Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte  
     am 08.05.2013. 

 6. Die Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die öffentliche Auslegung
     gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 09.07.2013. Nach diesem Verfahren wurde der Entwurf des Bebauungs-
     planes geändert und die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB am 16.09.2014 über die er- 
     neute öffentliche Auslegung unterrichtet.  
                                                   1. Auslegung  2. Auslegung  
                                                                                                                                              (§ 4 a Abs. 3 BauGB) 
 7. Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des                                                                         
     Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am          11.07.2013                         18.09.2014 
      
 8. Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß 
      § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte              vom                               19.07.2013                        26.09.2014 
       
                                           bis                  20.08.2013   20.10.2014 

 9. Die Prüfung der während der öffentlichen Auslegung 
     vorgetragenen Bedenken und Anregungen gemäß 
      § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am                                             17.07.2014                         19.12.2014 

10. Die Mitteilung der Prüfungsergebnisse 
      gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am     16.09.2014   --- 

11. Dieser Plan wurde gemäß  § 10 Abs. 1 BauGB am 19.12.2014 vom Stadtrat Ramstein-Miesenbach als  
      Satzung beschlossen. 
       
                                                                                               Ramstein-Miesenbach, den 22.12.2014 
                                                                                              

                                                   
                                                                                                                      
                                                  ________________________________ 
                                                  (Stadtbürgermeister) 

12. Ausfertigungsvermerk: 
      Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 

                                                                                                 Ramstein-Miesenbach, den 09.01.2015 

                                                  ________________________________ 
                                                  (Stadtbürgermeister)  

13. Der Bebauungsplan wurde am 15.01.2015 ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 

14. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft. 
       
                                                                                                 Ramstein-Miesenbach, den 15.01.2015 

                                                               ________________________________ 
                                                  (Stadbürgermeister) 

15. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der Kreisverwaltung am ................................  mitgeteilt. 
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Kriterium Beschreibung

Starkregen

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz • Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflä-
chenabflüsse aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zu-
geführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur 
Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis 
hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstücks-
eigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist 
im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren ver-
pflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und 
zur Schadensminderung zu treffen.Um der Herausforderung zunehmender Starkre-
genereignisse zu begegnen, bietet das Land Rheinland-Pfalz landesweite Informa-
tionskarten an, die auf Basis von Berechnungen auf die Gefahren von Sturzfluten 
nach extremen Regenfällen hinweisen. Regionale Unterschiede von Niederschlags-
ereignissen werden dabei betrachtet.

• Bei den Sturzflutgefahrenkarten wird die Darstellung von Wassertiefen, Fließge-
schwindigkeiten und -richtungen von oberflächlichem Wasser, das infolge von Stark-
regen abfließt, durch die Betrachtung verschiedener Szenarien mit unterschiedlichen 
Regenhöhen und -dauern ermöglicht. Grundlage dieser Karten ist der einheitliche 
„Stark-Regen-lndex“ (SRI). Das Basisszenario „Außergewöhnliche Starkregenereig-
nisse“ (SRI 7) geht von 40 - 47 mm Niederschlag innerhalb einer Stunde aus, was in 
etwa der Wahrscheinlichkeit eines hundertjährlichen Hochwassers (HQ100) ent-
spricht. Zusätzlich liefern die Szenarien „Extreme Starkregenereignisse“ weitere Ein-
blicke.

• Bei Starkregenereignissen besteht die Möglichkeit, dass überall Oberflächenabfluss 
auftritt. Dabei können sich in Mulden, Rinnen oder Senken höhere Wassertiefen und 
schnellere Fließgeschwindigkeiten entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, stets 
die örtlichen Oberflächenstrukturen und die gegebenen Bedingungen zu berück-
sichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten sind unter dem Link https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/ einsehbar.

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Wassertiefen, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für Umwelt 
(LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-wasser.
rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/
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Kriterium Beschreibung

Sturzflutgefahrenkarte Rheinland-Pfalz (Fließgeschwindigkeit, SRI 7, 1 Stunde); Quelle: Landesamt für 
Umwelt (LfU) Wasserportal.de / ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0, https://geoportal-
wasser.rlp-umwelt.de/servlet/is/10360/

Örtliches Hochwasser- und Starkregen-
vorsorgekonzept Ramstein-Miesenbach, 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 

• Die igr GmbH Rockenhausen wurde bereits von der Verbands gemeinde Ram stein-
Miesen bach mit der Erarbeitung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzep-
tes für die Stadt Ramstein-Miesenbach beauftragt. Für die Stadt Ramstein-Miesen-
bach bzw. das Plangebiet kommt das Konzept zu folgendem Ergebnis:

• „Das Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept zeigt für die Stadt Ramstein-
Miesenbach, dass es in der Vergangenheit in einigen Bereichen insbesondere Schä-
den durch Starkregen gab.

„Am kleinen Wäldchen (Balatonlellestraße)“:

• „In Miesenbach wurde ein Neubaugebiet an der Mackenbacher Straße erschlossen, 
welches im Bereich einer Starkregenfließlinie liegt. Oberhalb der Bebauung an den 
Hängen wurden zwei Rückhaltebecken errichtet und ein Graben, wodurch ein Groß-
teil des zuströmenden Niederschlagswassers vor der Bebauung zurückgehalten 
wird. Ein Notabflussweg über einen öffentlichen Grünsteifen ist unterhalb der Be-
cken nicht vorhanden, so dass nicht oberhalb gefasstes Niederschlagswasser über 
die Privatgrundstücke entwässert. Entsprechend sollte auf diesen die Tiefenlinie frei-
gehalten werden. Außerdem muss ein Notabfluss über den Straßenraum baulich ge-
sichert werden.“

• Maßnahmenvorschlag:

• „Die Becken müssen unterhalten und die Zulaufgräben freigehalten werden. Auf den 
unterhalb liegenden Grundstücken sollten private Objektschutzmaßnahmen geprüft 
werden. Von der Mackenbacher Straße, welche einen Querriegel bildet, müssen 
oberirdische Abflusswege zum Miesenbach entsprechend des natürlichen Verlaufes 
geschaffen und freigehalten werden, auch auf Privatgrundstücken. Es sollten keine 
technischen Becken in der Gewässeraue errichtet werden, die die Aue vom Gewäs-
ser entkoppeln. Zur Erbringung des wasserrechtlichen Ausgleiches sollten hingegen 
Maßnahmen gefunden werden, die eine Erhöhung des Retentionsvolumens in der 
Aue und deren natürliche Entwicklung fördern.“

Quelle: Erläuterungsbericht Örtliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept Ramstein-Miesen-
bach, Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (März 2023), igr GmbH Luitpoldstraße 60a, 67806 Ro-
ckenhausen

• Um der Selbstverpflichtung gem. § 5 Abs. 2 WHG gerecht zu werden, wird empfoh-
len, die Informationskarten des Landes, sowie die tatsächlichen Abflussbahnen vor 
Ort zu überprüfen und die Gefährdung in der Detailplanung zu berücksichtigen. 
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Die 2. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Am kleinen Wäldchen“ ersetzt den Bebau-
ungsplan „Am kleinen Wäldchen“ lediglich 
durch die hier getroffenen Regelungsinhal-
te. Die übrigen Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Am kleinen Wäldchen“ 
(2015), sowie der 1. Teiländerung (2020) 
bleiben hiervon unberührt. Dies gilt auch 
weitgehend für die örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO 
Rheinland-Pfalz sowie für die nachrichtliche 
Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB.

Die Begründung beschränkt sich daher auf 
die Festsetzungen, die vom Bebauungsplan 
„Am kleinen Wäldchen“ (2015), bzw. der 1. 
Teiländerung von 2020 abweichen.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 
Abs. 1 BauNVO ist eine Verhältniszahl, die 
angibt, wie viel Quadratmeter überbaute 
Grundfläche je Quadratmeter Grundstücks-
fläche zulässig ist. Die zulässige Grundflä-
che ist der Anteil des Baugrundstücks, der 
von baulichen Anlagen überdeckt werden 
darf und dient sogleich der Einhaltung der 
Mindestfreiflächen auf den Baugrundflä-
chen. 

In den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Am kleinen Wäldchen“ (2015) orientierte 

sich die Grundflächenzahl (GRZ) an der da-
maligen Obergrenze der BauNVO (0,4), 
welche mit der Novellierung des §  17 
BauNVO durch das  Baulandmobilisierungs-
gesetz vom 23.06.2021 durch reine „Orien-
tierungswerte“ ersetzt wurden. Es wird da-
her nun eine GRZ von 0,5 festgesetzt, je-
doch mit einer Überschreitungsoption für 
Neben anlagen etc. auf maximal 0,7. 

Die Überschreitung der Orientierungswerte 
für ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 17 
BauVNO (0,4) dient einer zeitgemäßen und 
effizienten Ausnutzung der Wohnbaufläche, 
zur Realisierung der geplanten Bebauung. 
Überdies liegt eine Grünfläche im Plangebiet  
(ca. 200  m), welche im Hinblick auf den 
Schutz der Bodens die geringfügige Über-
schreitung des Orientierungswertes relati-
viert, zumal diese in der GRZ-Berechnung 
außen vor bleibt.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
und baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Baugrund-
stück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
GRZ von 0,7 überschritten werden.

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass im Regelfall ledig-
lich untergeordnete Nebenanlagen wie 
Stellplätze zu einem höheren Maß der bau-
lichen Nutzung führen werden. Unvertret-
baren Versiegelungen durch Hauptgebäude 
wird damit begegnet, die anteilsmäßige 
Flächenbegrenzung wird gewahrt.

Die Festsetzung der Geschossflächenzahl ist 
nicht erforderlich. Durch die Kombination 
aus GRZ und festgesetzter Höhe baulicher 
Anlagen ist das Maß der baulichen Nutzung 
hier ausreichend definiert.

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung in dem Gebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch Be-
grenzung der Firsthöhe geregelt. Die Fest-
setzung leitet sich aus der bestehenden Be-
bauung der Umgebung ab und gewährleis-
tet gegenüber der 2015 festgesetzten Trauf-
höhe, welche entfällt, eine gewisse Flexibili-
tät. Für die Errichtung von Pultdächern wird 
überdies die Bemessung klargestellt, dass 

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Datengrundlage: Geobasisinformationen 
der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002); Bearbeitung: 
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hierfür die Gebäudeoberkante maßgebend 
ist (siehe Abbildung).

Mit der Höhenfestsetzung wird somit dem 
Ziel, die Baulücke sinnvoll nachzuverdich-
ten, Rechnung getragen, bei welcher der  
bestehende Gebietscharakter bewahrt wird. 
Einer gegenüber der Bestandsbebauung 
unverhältnismäßig überdimensionierten 
Höhenentwicklung wird vorgebeugt. 

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenent wicklung begrenzt 
und so einer Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbilds des Umfelds entgegengewirkt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Anzahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig, insbe-
sondere da die Geschossflächenzahl ent-
fällt. Gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO gelten als 
Vollgeschosse die Geschosse, die nach lan-
desrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse 
sind oder auf ihre Zahl angerechnet wer-
den.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich 
weitgehend an der Bestandsbebauung des 
Gebiets. Innerhalb des Geltungsbereichs der 
2. Teiländerung sind demnach maximal 
zwei Vollgeschosse zulässig. Dadurch wird 
eine überdimensionierte Höhen entwicklung 
grundsätzlich verhindert.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des dörflichen 
Charakters der Umgebung. Zusammen mit 
der Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen 
kann vermieden werden, dass es durch eine 
Ausnutzung der Geschossigkeit (Staffelge-
schoss, Keller) zu einer unerwünschten 
Höhenentwicklung kommt.

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Abweichend von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Am kleinen Wäldchen“ 

(2015) wird für das Plangebiet eine abwei-
chende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauGB 
festgesetzt, die eine Bebauung innerhalb 
des seitlichen Grenzabstandes zulässt. Dies 
ermöglicht eine Bebauung innerhalb des 
schmalen Grundstücks und eine Grenzbe-
bauung dort, wo auch auf dem Nachbar-
grundstück bereits auf die Grenze gebaut 
wurde.

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksfläche durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf.  

Die festgesetzten Baugrenzen orientieren 
sich an der erforderlichen Flächen aufgrund 
des gegenüber dem Bebauungsplan „Am 
kleinen Wäldchen“ (2015) neu eingeschätz-
ten Baulandpotenzials des überplanten 
Grundstücks, wozu das festgesetzte 
Baufenster nach Osten verlängert wird. 

Die Abmessung der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass für die spätere Realisierung aus-
reichend Spielraum verbleibt, gleichzeitig 
aber eine umweltgerechte, sparsame und 
wirtschaftliche Grundstücksausnutzung er-
reicht wird. 

Stellplätze und Garagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 
Nr. 8 LBauO

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze, so-
wie die weiteren Anforderungen an Stell-
plätze und Garagen werden weitgehend 
aus dem bestehenden Bebauungsplan 
übernommen. Jedoch wird eine stärkere 
Flexibilität bei der Anordnung der individu-
ellen Stellplätze gewährt, da aufgrund des 
schmalen Grundstücks eine Anordnung 
mehrerer Stellplätze nebeneinander eine 
sinnvolle Bebauung wesentlich erschweren 
dürfte.

Versorgungsflächen / -anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB i.V.m. § 14 
Abs. 2 BauNVO

Mit der Festsetzung zu Nebenanlagen, die 
der Versorgung des Gebietes mit Elektrizität 
oder der E-Mobilität dienen, soll sicherge-
stellt werden, dass der Geltungsbereich zu-
künftig mit Elektrizität versorgt werden 
kann ohne gesonderte Flächen hierfür fest-
zusetzen.

Private Grünfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Am Rande des Grundstücks, zur freien 
Landschaft hin, wird eine private Grünflä-
che festgesetzt. Diese wird aus der be-
stehenden Planung übernommen. Sie trägt 
zur Eingrünung des Gebietes bei und er-
möglicht eine bessere Versickerung des Nie-
derschlagswassers. 

Flächen oder Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Gebäudeoberkante bei versetztem Pultdach
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Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. 

Wasserdurchlässige Oberflächen dienen 
dem Abflachen von Abwasserabflussspitzen 
bei Starkregenereignissen, der Entlastung 
der Abwasserinfrastruktur und dem Anstre-
ben eines natürlichen Wasserhaushaltes. 

Die Speicherung der Sonneneinstrahlung 
durch großflächig versiegelte Flächen (z.B. 
sogenannte „Steingärten“) während heißer 
Sommermonate beeinträchtigt das Lokalkli-
ma und soll durch entsprechende Begrü-
nung vermieden werden. Begrünte Freiflä-
chen wirken sich zudem positiv auf die Ar-
tenvielfalt und den Erhalt der natürlichen 
Bodenfunktionen aus. Eine Vollversiegelung 
ist daher unzulässig.

Die festgesetzte Rodungsfrist dient der Ein-
haltung des artenschutzrechtlichen Schutz-
regimes.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen  
Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Begrünung von Flachdächern und flach 
geneigten Dächern birgt lokalklimatische 
Vorteile durch das verminderte Aufheizen 
der Oberflächenmaterialien und vegetative 
Verdunstungskühle, was insbesondere die 
Umgebungstemperatur in sogenannten Tro-
pennächten und somit die Hitzebelastung 
senkt. Ferner hält ein begrüntes Dach 
Niederschlagswasser zurück, wodurch Nie-
derschlagswasserabflussspitzen bei Starkre-
genereignissen abgeflacht und somit die 
Abwasserinfrastruktur entlastet werden 
können.

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBauO) gestalterische Festsetzungen ge-
troffen werden.

Die örtlichen Bauvorschriften aus dem Be-
bauungsplan „Am kleinen Wäldchen“ 
(2015) treffen insbesondere zur Dachnei-
gung, sowie zur Dachgestaltung für Dop-
pelhausanlagen strenge und spezifische ge-
stalterischen Anforderungen. Eine Aufrecht-
erhaltung dieser Vorschriften würde die 
bauliche Ausnutzung des schmalen Grund-
stücks im Geltungsbereich der 2. 
Teiländerung erheblich erschweren. Daher 
wird der Regelungsumfang geringfügig re-
duziert. Überdies wird klargestellt, dass 
Pultdächer realisiert werden dürfen, da die-
se eine höhere Ausnutzung des Dachraums 
ermöglichen und das Ortsbild nicht beein-
trächtigen würden. Bei Verwirklichung einer 
Dachbegrünung werden zudem Flachdä-
cher zugelassen.

Die Vorschriften zu Dachaufbauten werden 
ebenfalls etwas gelockert, da Dachaufbau-
ten nun nicht mehr nur ein Drittel, sondern 
die Hälfte der Dachflächenseite einnehmen 
dürfen. Durch die geringe Breite des Grund-
stücks soll die Ausnutzung des Dachraums 
vereinfacht werden. Das Ortsbild wird da-
durch nicht beeinträchtigt.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, wird gleich-
wohl eine zusätzliche örtliche Bauvorschrift 
zur Dacheindeckung und zur Fassadenver-
kleidungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen. Diese Festsetzungen vermeidet 
gestalterische Negativwirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild. 

Das Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Beein-
trächtigungen vom Plangebiet auf die Um-
gebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes „Am kleinen 
Wäldchen“ aus dem Jahr 2015. Es wird le-
diglich ein bestehendes Baufenster nach 
Osten hin erweitert und Maßzahlen ange-
passt, um eine Baulücke bebauen zu kön-
nen.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben (z.B. Abstandsflächen) wer-
de dort, wo keine Grenzbebauung errichtet 
wird, nach wie vor eingehalten. 

Nachteilige Auswirkungen auf gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind durch 
die vorgesehene Planung somit nicht zu er-
warten. Die Bebauung wird sich in die Um-
gebung einfügen.

Auswirkungen auf die Erhaltung,  
Gestaltung und Erneuerung des  
Orts- und Landschaftsbildes

Das gegenüber dem Bebauungsplan „Am 
kleinen Wäldchen“ (2015) vergrößerte 
Baufenster, Anpassungen hinsichtlich des 
Maßes der baulichen Nutzung, sowie der 
örtlichen Bauvorschriften lassen keine er-
heblich nachteiligen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild erwarten. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechts-
kräftigen Bebauungsplanes „Am kleinen 
Wäldchen“ aus dem Jahr 2015 und ist da-
her qualifiziert beplant. 

Der Geltungsbereich ist durch die Reste 
eines baufälligen Gebäudes sowie visuelle 
Unruhe  und Lärm vorbelastet. Grundsätz-
lich wäre die Fläche auch bereits heute 
überwiegend bebaubar.

Schutzgebiete sind nicht betroffen. Inner-
halb des Geltungsbereiches liegen nach ak-
tuellem Kenntnisstand weder erfasste Le-
bensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-
Richtlinie noch nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 

15 LNatSchG gesetzlich geschützten Bioto-
pe.  

Aufgrund der fehlenden Eignung des Plan-
gebiets als Lebensraum für artenschutz-
rechtlich relevante Arten kann bei Einhal-
tung der gesetzlichen Rodungszeiträume 
(01.03. bis 30.09.) das Eintreten der Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG ver-
mieden werden. 

Die gem. § 39 Abs. 5 BNatSchG einzuhal-
tenden Rodungsfristen zum Schutze nisten-
der Vögel werden im Bebauungsplan fest-
gesetzt.

Da dem Geltungsbereich keine Bedeutung 
als Lebensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1 
BNatSchG zugewiesen werden kann, das 
Vorkommen entsprechender Arten nicht zu 
erwarten ist, sind Schäden n. § 19 BNatSchG 
i.V. mit dem Umweltschadensgesetz nicht 
zu erwarten.

Zudem wurden Festsetzungen für die Be-
wirtschaftung des Niederschlagswassers 
getroffen, um den Auswirkungen der städ-
tebaulichen Entwicklung auf den Wasser-
haushalt Rechnung zu tragen. Durch die 
Verwirklichung der vorgesehenen Maßnah-
men wird auf Bebauungsplanebene unter 
Berücksichtigung der Realisierbarkeit geför-
dert, dass der örtliche Wasserhaushalt bi-
lanziell dem unbebauten Referenzzustand 
im langjährigen Mittel soweit wie möglich 
angenähert werden kann. Zudem bleibt die 
bisher festgesetzte Grünfläche erhalten.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechts-
wirksamen Bebauungsplanes „Am kleinen 
Wäldchen“ aus dem Jahr 2015. Es besteht 
somit grundsätzlich Baurecht. 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes 
werden in erster Linie nicht überbaubare 
Grundstücksflächen in überbaubare 
Grundstücksflächen umgewandelt, bzw. für 
bestehende Flächen das Maß der baulichen 
Nutzung angepasst. Daher sind wesentliche 
Auswirkungen auf die Belange des Klimas 
insgesamt nicht zu erwarten.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Änderung des Bebauungsplanes 
kommt es zu keinem zusätzlichen Anstieg 
des Verkehrsaufkommens. Die innerhalb des 
ursprünglichen Bebauungsplanes festge-
setzten Verkehrsflächen sind für die geplan-
ten und angrenzenden Nutzungen ausrei-
chend dimensioniert. Die Kapazitäten des 
örtlichen Verkehrsnetzes sind ebenfalls, 
nach wie vor, ausreichend. 

Der ruhende Verkehr wird weiterhin ge-
bietsintern untergebracht, sodass eine 
nachteilige Beeinträchtigung der Umge-
bung durch ruhenden Verkehr oder durch 
Parksuchverkehr vermieden wird. 

Die Belange des Verkehrs werden durch die 
vorliegende Planung somit nicht negativ 
beeinträchtigt.

An der Ver- und Entsorgung werden mit 
dem vorliegenden Bebauungsplan keine 
Änderungen vorgenommen. Nachteilige 
Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf private Belange

Wie die vorangegangenen Ausführungen 
belegen, wird die Nutzbarkeit und der Wert 
der Grundstücke, auch der Grundstücke im 
Umfeld, nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die dem Einzelnen unzumutbar 
ist. Vielmehr trägt das größere Baufenster 
zu einer Bebaubarkeit und zu größerer Fle-
xibilität bei der zukünftigen Bebauung des 
Plangebietes bei. 

Die Fläche befindet sich vollständig im 
Eigentum eines privaten Bauwilligen. 

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Flächen keine erheblich negativen 
Folgen. 

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des Abwägungs-
materials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verab-
schiedung der Änderung des 
Bebauungsplanes

• Nutzungsintensivierung einer schmalen 
Baulücke

• Plananpassung zugunsten von 
Wohnbebauung (ohne Plananpassung 
keine sinnvolle Bebauung möglich)

• keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf das Orts- und Landschaftsbild

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs und geringer Er-
schließungsaufwand

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Änderung des 
Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Änderung des Bebauungsplanes 
sprechen.

Gewichtung und  
Abwägungsfazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Teiländerung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter die Schaffung der Voraussetzungen 
zur Bebaubarkeit einer Baulücke und die 
stärkere Auslastung der kommunalen Infra-
struktur (Ver- und Entsorgung etc.), über-
wiegen deutlich. Die Sicherung und Weiter-
entwicklung des Siedlungscharakters sowie 
die Ausnutzung vorhandener Bauland-
potenziale im (qualifiziert beplanten) Innen-
bereich sind von zentraler Bedeutung. Es 
gibt keine negativen Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild, gesunde Wohn-
verhältnisse, umweltschützende Belange, 
den Verkehr oder die Ver- und Entsorgung. 
Zudem wird die Eigentumsbildung weiter 
Kreise der Bevölkerung gestärkt. Trotz einer 
gewissen Verdichtung des Siedlungskörpers 
überwiegt das städtebauliche Interesse mit 
Grund und Boden sparsam umzugehen und 

Baulandpotenziale im Innenbereich zu nut-
zen. Bodenrechtliche Spannungen drohen 
nicht. Insgesamt kommt die Abwägung zu 
dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 
Planung möglich ist.


